
Der Bebauungsplan Luzernerstrasse bietet die 
Chance, ein neues, belebtes und zentrumsnahes 
Wohnquartier mit Gewerbenutzung zu schaffen, 
welches Raum zur Erholung, zum Wohnen, für
Gewerberäume, für Dienstleistungsflächen und
öffentliche Nutzungen bietet. Mit dem Projekt 
werden total rund 80 Wohnungen unterschied-
licher Grösse ermöglicht.

Die Gemeinde ist im Perimeter des Bebauungs-
plans Luzernerstrasse Grundeigentümerin zweier 
Grundstücke.
Angrenzend an die gemeindeeigene Liegenschaft 
Luzernerstrasse 14 möchte sie die schul- und fami-
lienergänzenden Tagesstrukturen erweitern sowie 
Räumlichkeiten für die Bibliothek der Gemeinde 
schaffen.
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Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 mit dem Instrument des 
Masterplans die Grundlage für die innere Entwicklung ge-
schaffen. Innerhalb des Masterplangebietes wurden sieben 
Handlungsfelder ausgeschieden, um in diesen die raum-
planerischen Grundsätze aufzuzeigen.

Luzernerstrasse: Projektwettbewerb durchgeführt
Das Areal Luzernerstrasse beim Schul- und Sportareal 
Hofmatt ist eines dieser Handlungsfelder. Mit den heute 
bestehenden Nutzungen für Wohnen, Gewerbe und Ab-
stellflächen verfügt das Areal über ein grosses Entwick-
lungspotenzial.
Die Gemeinde führte deshalb mit den Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümern einen Projektwettbewerb 
durch. 
Das siegreiche Projekt wurde mittels eines Richtprojektes, 
welches wegleitenden Charakter aufweist, konkretisiert 
und in einen Bebauungsplan überführt. 

Ein neues, belebtes und zentrumsnahes
Wohn- und Geschäftsquartier
Mit dem Areal Luzernerstrasse möchte die Gemeinde
Meggen ein neues, belebtes und zentrumsnahes Wohn- 
und Geschäftsquartier schaffen und eine Aufwertung ent-
lang der Kantonsstrasse ermöglichen. Die neue Bebauung 
dient in der Hauptsache dem Wohnen, das Projekt ermög-
licht rund 80 Wohnungen unterschiedlicher Grösse, und soll 
in den Erdgeschossen Gewerbenutzungen aufweisen.
Die Gemeinde ist Grundeigentümerin zweier Grundstücke. 
Angrenzend an die gemeindeeigene Liegenschaft Luzerner-
strasse 14 möchte sie neue Gebäude realisieren, welche 
einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden sollen. Vor-
gesehen sind dort die Erweiterung der schul- und familien-
ergänzenden Tagesstrukturen sowie Räumlichkeiten für die 
Bibliothek der Gemeinde. Das zweite Grundstück betrifft 
das Haus A im Bereich des Parkplatzes Rüeggiswil. Bei die-
sem ist die Nutzung noch offen.

Eine nachhaltige und sinnvolle Gesamtlösung
Der erarbeitete Bebauungsplan mit den dazugehörigen 
Sonderbauvorschriften regelt neben den baulichen Aspek-
ten auch die zulässigen Nutzungen, die Freiraumgestaltung, 
die Mobilität auf dem Areal sowie den Umweltschutz und 
die Energie.
Mit den umfangreichen Qualitätsvorgaben wird eine nach-
haltige und sinnvolle Gesamtlösung der Überbauung und 
des Strassenraumes entlang der Kantonsstrasse ermöglicht.
Der Bebauungsplan orientiert sich an den Zielvorgaben aus 

dem Masterplan, welche ein Wachstum an verkehrstech-
nisch geeigneten Quartieren und hohe raumplanerische 
Ansprüche beinhalten.

Teilzonenplanänderung mit einer Änderung
des Bau- und Zonenreglements notwendig
Damit die Überbauung gemäss Bebauungsplan und Sonder-
bauvorschriften realisiert werden kann, muss gleichzeitig 
eine Teilzonenplanänderung mit einer Änderung des Bau- 
und Zonenreglements erfolgen. Mit diesen Änderungen und 
dem Bebauungsplan Luzernerstrasse werden die planungs- 
und baurechtlichen Grundlagen geschaffen, welche eine 
Zentrumserweiterung und -aufwertung gemäss den Ent-
wicklungszielen der Gemeinde ermöglichen. Während der 
öffentlichen Auflage sind keine Einsprachen gegen die Teil-
zonenplanänderung mit Anpassung des Bau- und Zonenreg-
lements und den Erlass des Bebauungsplans eingegangen.

Zentrumszone – Mehrwertabgabe fällig
Die im Perimeter des Bebauungsplans Luzernerstrasse lie-
genden Grundstücke sind im rechtsgültigen Zonenplan
der dreigeschossigen Wohn- und Geschäftszone sowie
der Zone für öffentliche Zwecke zugewiesen. Mit der vor-
liegenden Umzonung werden diese Grundstücke neu der
Zentrumszone zugeteilt. Mit dem Erlass des Bebauungs-
plans wird bei der Überbauung oder beim Verkauf der Grund-
stücke eine Mehrwertabgabe zugunsten der Gemeinde
fällig. Die Festlegung dieser Abgabe ist gesetzlich vorge-
schrieben und erfolgt bei Zustimmung zur Vorlage nach der 
Urnenabstimmung.

Kein Zusammenhang mit der Gesamtrevision
der Ortsplanung Meggen
Zwischen dem Bebauungsplan Luzernerstrasse und der 
Teilzonenplanänderung mit Anpassung des Bau- und 
Zonenreglements besteht kein Zusammenhang mit der 
laufenden Gesamtrevision der Ortsplanung. Es handelt 
sich bei beiden Geschäften um selbständige Verfahren, 
über welche die Stimmberechtigten separat beschliessen 
können.

Abstimmungsempfehlung
Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission (CK) 
empfehlen den Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen, 
dem Bebauungsplan Luzernerstrasse und der Teilzonen-
planänderung mit Anpassung des Bau- und Zonenregle-
ments zuzustimmen.

Anordnung der Gemeindeabstimmung vom 26. November 2023

Der Gemeinderat beschliesst:
1. Am Sonntag, 26. November 2023 findet folgende Gemeindeabstimmung an der Urne statt:

– Bebauungsplan Luzernerstrasse, Teilrevision Ortsplanung Meggen
– mit Anpassung des Bau- und Zonenreglements

2. Die Abstimmungsbotschaft des Gemeinderates ist so zu verteilen, dass sie spätestens drei Wochen vor dem
Abstimmungstag im Besitze der Stimmberechtigten ist.

3. Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen
dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person 
vertreten werden und spätestens am 21. November 2023 ihren politischen Wohnsitz in Meggen geregelt haben.

4. Das Stimmregister wird am 21. November 2023 um 17.00 Uhr abgeschlossen. Die stimmberechtigten
Einwohnerinnen und Einwohner können das unbearbeitete Stimmregister einsehen.

5. Die Bestimmungen über die briefliche Stimmabgabe und die Öffnungszeiten des Urnenbüros werden in einer
separaten Bekanntmachung publiziert.

Meggen, 27. September 2023
Gemeinderat Meggen

Hinweise zur Gemeinde-
abstimmung an der Urne

Standort des Urnenbüros
Gemeindehaus im Dorfzentrum, Parterre

Urnenöffnungszeit
Sonntag, 26. November 2023, 10.00 bis 11.00 Uhr

Briefliche Stimmabgabe
Für die briefliche Stimmabgabe ist der Stimmzettel
ins grüne amtliche Stimmkuvert zu legen und 
zusammen mit dem unterzeichneten Stimmrechts-
ausweis im kombinierten Zustell- und Antwort-
kuvert per Post an die Gemeindeverwaltung
Meggen, 6045 Meggen, zu senden oder im
Gemeindehaus beim Eingang in den
Abstimmungsbriefkasten einzulegen.

Letzte Leerung Briefkasten Gemeindehaus
Sonntag, 26. November 2023, 11.00 Uhr
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Rahmenbedingungen

Nati onal

Das Raumplanungsgesetz des Bundes RPG (Art. 1 Abs. 2a 
bis) verlangt, dass die Siedlungsentwicklung unter Berück-
sichti gung einer angemessenen Wohnqualität nach innen 
zu lenken ist. Im März 2013 sprach sich die Schweizer 
Sti mmbevölkerung für die Revision des Raumplanungs-
gesetzes aus. Mit der Revision wurde beabsichti gt, die Zer-
siedelung zu bremsen, den Landverschleiss zu stoppen, 
eine kompaktere Siedlungsentwicklung zu gewährleisten 
und die Schweiz als Wohn- und Arbeitsort att rakti v zu hal-
ten. Durch die Revision sind die Bauzonen auf 15 Jahre zu
dimensionieren, überdimensionierte Bauzonen zu reduzie-
ren und im Sinne einer kompakteren Siedlungsentwicklung 
innere Verdichtungen anzustreben.

Kantonal

Kantonaler Richtplan
Der Kantonale Richtplan zeigt die künft ige räumliche Ent-
wicklung des ganzen Kantons in wesentlichen Zügen auf. 
Er ist behördenverbindlich und dient als Grundlage für die 
kommunale Nutzungsplanung. Gemäss Koordinati onsauf-
gabe S2-2 des Kantonalen Richtplans (2009, teilrevidiert 

2015, angepasst 2019/2023) haben Sondernutzungspla-
nungen eine haushälterische Nutzung des Bodens zum Ziel. 
Dies wird mit einer Steuerung der Siedlungsentwicklung, 
mit Quarti ergestaltungen inklusive Frei- und Grünräumen, 
einer zweckmässigen Anordnung der Erschliessung und 
einer Verbesserung der Parzellen- und Eigentumsstruktur 
angestrebt.

Lärm
Die massgebenden Grenzwerte entlang der Luzernerstras-
se sind überschritt en. Folglich sind planerische und bauliche 
Massnahmen erforderlich, die im Lärmschutzgutachten vom 
3. Mai 2022 aufgezeigt werden und in den Sonderbauvor-
schrift en (SBV, vgl. Anhang B) verbindlich festgelegt sind.

Kantonsstrasse
Mit dem vorliegenden Projekt sind entlang der Kantons-
strasse keine Eingriff e geplant. Der Perimeter des Be-
bauungsplans verläuft  entlang der Parzellengrenzen. Dies 
deshalb, weil Eingriff e ausserhalb des Bebauungsplan-
perimeters in die Strassenparzelle der Kantonsstrasse mit 
einem Strassenprojekt Dritt er verbunden sind und eine Ge-
nehmigung des Regierungsrates zur Folge haben. Mit dem 
Richtprojekt Umgebung vom 7. November 2022 werden 
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Lage des Areals Luzernerstrasse in der Gemeinde Meggen. Luft aufnahme: Geoportal rawi Kanton Luzern

schosse an der Luzernerstrasse ermöglichen eine lebendige,
att rakti ve Entwicklung der Gemeinde. Zusätzlich werden 
durch eine off ene Bauweise entlang der Strasse die Sicht-
beziehungen und somit die Anbindung an die Sport- und 
Freifl ächen sowie an das Schulhaus Hofmatt  gewährleistet. 

Zonenplan
Gemäss aktuellem Zonenplan befi nden sich die Parzellen 
Nrn. 209, 253, 254 und 876 in der dreigeschossigen Wohn- 
und Geschäft szone mit einer Ausnützungsziff er von 0.60 
und einer maximalen Gebäudelänge von 35 m.
Die Parzellen Nr. 208 und 1664 (Rüeggiswil) befi nden sich 
in der der Zone für öff entliche Zwecke.

Die Parzelle Nr. 647 des Schulareals Hofmatt  führt zwischen 
den Parzellen 253 und 876 bis an die Kantonsstrasse und 
befi ndet sich daher sowohl in der dreigeschossigen Wohn- 
und Geschäft szone und in der Zone für öff entliche Zwecke.

Dreigeschossige Wohn- und Geschäft szone 
In der dreigeschossigen Wohn- und Geschäft szone sind 
in Hanglagen ein sichtbares Untergeschoss, drei Voll-
geschosse und ein Atti  kageschoss zulässig. Somit können 
die Bauten dieser Zone bereits heute mit vier oder fünf 
Geschossen in Erscheinung treten.

Das Gebiet Luzernerstrasse liegt westlich des Dorfzentrums 
und erstreckt sich auf der nördlichen Strassenseite von den 
Schulanlagen Hofmatt  bis zur Kreuzung Rüeggiswilstrasse/
Alterszentrum Sunneziel Meggen.
Zwischen der Luzernerstrasse und den Sport- und Freizeit-
anlagen liegend, grenzt es im Osten an das Schulareal Hof-
matt  und die Tagesstrukturen an der Luzernerstrasse 14.
Mit der Bushaltestelle Balm, welche im Viertelstundentakt 
bedient wird, und in guter Gehdistanz zur SBB-Haltestelle 
Meggen Zentrum ist das Areal sehr gut an den öff entlichen 
Verkehr angebunden. Das Ortszentrum ist mit seinen Ein-
kaufs- und Dienstleistungsangeboten gut zu Fuss, mit dem 
Velo und dem Bus zu erreichen.
Das Schulareal Hofmatt  befi ndet sich in unmitt elbarer Nach-
barschaft . Die Sportanlage Hofmatt  bietet eine vielseiti ge
Nutzung mit Fussballfeldern, Allwett ersportplätzen, Basket-
ball, Handball, grösseren Spielplätzen und Skateranlage.
Westlich davon liegen die Wohnquarti ere Rüeggiswil und 
Flossenmatt  mit Gewerbenutzung. Südwestlich wartet das
Alters- und Pfl egezentrum Sunneziel Meggen mit einem 
umfassenden Dienstleistungsangebot auf.

Grosses Potenzial
Durch ihre Lage bieten die Grundstücke des Planungs-
perimeters Luzernerstrasse ein grosses Potenzial für eine 

Weiterführung und Erweiterung des Dorfk erns. Es eröff nen 
sich Möglichkeiten für eine Ansiedlung von weiteren Gewer-
bebetrieben, Geschäft en, Ateliers, Wohnungen und die an-
grenzenden schul- und familienergänzenden Tagesstruktu-
ren, welche seit langem an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. 
Heute wird das Areal durch zwei Gewerbebetriebe und viele
Abstellfl ächen geprägt. Es ist erheblich unternutzt. Die be-
stehenden Bauten und Anlagen werden mehrheitlich nicht 
mehr in ihrer ursprünglichen Nutzung benöti gt.
Die Gemeinde nutzt ihre beiden Grundstücke auf diesem 
Areal zurzeit als öff entliche Parkplätze mit einem sehr
hohen Anteil an versiegelten Flächen. Angrenzend an die 
gemeindeeigene Liegenschaft  Luzernerstrasse 14 möchte 
sie die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen
erweitern sowie Räumlichkeiten für die Bibliothek der
Gemeinde schaff en. Das zweite Grundstück betrifft   das 
Haus A im Bereich des Parkplatzes Rüeggiswil. Bei diesem 
ist die Nutzung noch off en.
Alle Grundstücke des Areals weisen ein hohes ökonomi-
sches und gesellschaft liches Entwicklungspotenzial auf.
Mitt els att rakti v gestalteter Vorgärten und Baumreihen soll 
der Strassenraum aufgewertet werden. Die Verlegung der 
bestehenden strassenbegleitenden Parkplätze in die unter-
irdische Tiefgarage leistet einen wichti gen Beitrag für
diese Aufwertung. Vereinzelte publikumsorienti erte Erdge-
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Aufwertungen im Bereich der Strassenparzelle der Kantons-
strasse aufgezeigt, welche bei einem späteren Ausbau der 
Kantonsstrasse zu berücksichti gen sind. Mit dem kantona-
len Strassenprojekt zur Anpassung der Bushaltestelle Balm 
wird die Kantonsstrasse zu gegebener Zeit angepasst. Um 
die Qualität des Bebauungsplans Luzernerstrasse sicher-
stellen zu können, sollen nebst Begrünungen auch Pfl anzun-
gen von Bäumen gemäss Richtprojekt zur Kantonsstrasse 
im allfälligen Unterabstand möglich sein. Mit den Vorgaben 
in Art. 13 der Sonderbauvorschrift en (SBV, vgl. Anhang B) 
kann diesem Anliegen gerecht werden, ohne den heuti gen 
Vorgaben in Bezug auf die Verkehrssicherheit zu wider-
sprechen.

Energieplanung
Die Gemeinde Meggen prüft  zurzeit die Realisierung eines 
Energieverbundes im Gebiet Huob und beabsichti gt, diese 
Aufgabe an einen Energiedienstleister mit einer Konzession 
zu übertragen. Bei einer Realisati on wird in Anwendung von 
Art. 21 der Sonderbauvorschrift en (SBV, vgl. Anhang B) die 
Anschlusspfl icht gestützt auf § 6 des Energiegesetz (KEnG) 
geprüft .

Grundwasserschutz und Altlasten
Das Gebiet Luzernerstrasse befi ndet sich in keinem Gewäs-
ser- oder Grundwasserschutzbereich. Das Areal Hofmatt  ist 

im kantonalen Kataster der belasteten Standorte (KbS) als 
Moosweiher registriert. Gemäss Kataster gilt das Areal als 
belastet, jedoch wird dieses als weder überwachungs- noch 
sanierungsbedürft ig aufgeführt. Im Sinne der Vorsorge wur-
de im Mai 2018 ein geologisches Gutachten erstellt. 

Gewässerraum
Der nordöstliche Bereich des Projektperimeters grenzt an 
den eingedolten Mühlebach. Da kein Gewässerraum für 
diesen Abschnitt  festgelegt wurde, gilt es den Mindest-
abstand für Bauten und Anlagen von 3 m ab Gewässer-
grenze einzuhalten.

Zentrumszone – Mehrwertabgabe fällig
Die im Perimeter des Bebauungsplans Luzernerstrasse lie-
genden Grundstücke sind im rechtsgülti gen Zonenplan 
der dreigeschossigen Wohn- und Geschäft szone sowie der 
Zone für öff entliche Zwecke zugewiesen.
Mit der vorliegenden Umzonung werden diese Grundstücke 
neu der Zentrumszone zugeteilt.
Mit dem Erlass des Bebauungsplans wird bei der Über-
bauung oder beim Verkauf der Grundstücke eine Mehr-
wertabgabe zugunsten der Gemeinde fällig. 
Die Festlegung dieser Abgabe ist gesetzlich vorgeschrieben 
und erfolgt bei Zusti mmung zur Vorlage nach der Urnen-
absti mmung.

Bebauungsplan Luzernerstrasse Teilrevision Ortsplanung Bebauungsplan Luzernerstrasse Teilrevision Ortsplanung

Kommunal

Siedlungsleitbild 
Das Siedlungsleitbild stellt die längerfristi ge Siedlungs-
entwicklung der Gemeinde Meggen dar. Es befasst sich 
mit der Gesamtstruktur der Siedlungs- und Landschaft s-
räume. Mit geeigneten Massnahmen und Strategieansät-
zen soll in Meggen primär innerhalb des bereits überbauten 
Siedlungsgebiets eine qualitätsvolle Innenentwicklung er-
zielt werden. Dadurch sollen die einzigarti gen Landschaft en 
und das wertvolle Kulturland erhalten bleiben und die Ge-
meinde vor einer weiteren Zersiedelung geschützt werden. 
Aufgrund der sehr guten Anbindung an den öff entlichen 
Verkehr sowie der Versorgung mit Einkaufs- und Dienstleis-
tungsangeboten wird für die Gebiete entlang der Kantons-
strasse eine Verdichtung angestrebt.

Masterplan Meggen Zentrum
Der Gemeinderat möchte eine massvolle Bevölkerungsent-
wicklung in den bestehenden Bauzonen ermöglichen. Er 
hat deshalb mit dem Instrument des Masterplans Meggen 
Zentrum die Grundlage für diese innere Entwicklung ge-
schaff en und diesen am 10. Mai 2017 genehmigt. Er ist ein 
strategisches Lenkungspapier des Gemeinderates, welches 
eine opti male Koordinati on unterschiedlicher Projekte und 
Vorhaben im Zentrum von Meggen ermöglichen soll. Die 
langfristi ge Absti mmung verschiedener Massnahmen soll 
zu einer Aufwertung des Dorfzentrums führen.
Der Masterplan Meggen Zentrum formuliert wichti ge Rah-
menbedingungen für diese innere Entwicklung im Dorfzent-
rum, defi niert sieben Handlungsfelder und grenzt diese räum-
lich ab. Die Umsetzung des Masterplans ist eine langfristi ge 
Planung und läuft  über mehrere Jahre. Die Entwicklungsge-
biete wurden im Siedlungsleitbild aufgenommen und räumlich 
aufgezeigt. Innerhalb der sieben Handlungsfelder sind jeweils 
verschiedene Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer 
mit teilweise bereits bebauten Grundstücken betroff en, im 
Areal Luzernerstrasse auch die Gemeinde.
Der Gemeinderat will seine strategische und operati ve 
Verantwortung für die Entwicklung dieser Gebiete wahr-
nehmen und strebt zusammen mit den betroff enen Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümern eine neue Planungs-
kultur «vom Verwalter zum Gestalter» an. 

Zonenänderung erforderlich
Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision sollen die erwähn-
ten Grundstücke der Zentrumszone (Ze) ES III zugewiesen 
werden. Bei dieser Zone handelt es sich um eine Zone nach
§ 44 Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern (PBG). Sie 

dient der Erhaltung oder Schaff ung architektonisch, histo-
risch oder aus anderen Gründen bedeutsamer Stadt-, Orts- 
oder Quarti erkerne und soll die vielfälti g angedachten Nut-
zungen dieses Gebietes ermöglichen. Zulässig sind Bauten, 
Anlagen und Nutzungen zum Wohnen, für nicht oder mässig 
störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, für Kultur 
und Freizeit sowie zur Erfüllung öff entlicher Aufgaben. Ge-
bäudevolumen, Gebäudeformen und Umgebungsgestal-
tung haben sich gut ins Orts- und Strassenbild einzuglie-
dern. Die zulässige Firsthöhe beträgt 14.5 m. Bei besonders
guter Gestaltung und Eingliederung der Bauten und An-
lagen kann die Gemeinde in der Zentrumszone bei Vor-
liegen von Bebauungsplänen, ab einer Richtgrösse von 
3‘000 m2 Arealfl äche, bis zu 6 m höhere Firsthöhen ge-
währen.
In der Zentrumszone sind Bebauungspläne mit solchen Ab-
weichungen auf der Grundlage eines Qualitätsverfahrens 
mit wenigstens drei beurteilbaren Projektentwürfen von 
voneinander unabhängigen Verfassern zu erarbeiten. Mit 
der Durchführung eines Projektwett bewerbs wurde die-
ser Vorgabe nachgekommen. Basierend auf dem Richtpro-
jekt wurden die zulässigen Baubereiche mit den zulässigen
Höhenkoten festgelegt.
Einzelne Baubereiche weisen eine Höhe von rund 20 m 
auf. Mit der vorgesehenen Umzonung der Grundstücke
Nrn. 208, 209, 253, 254 und 876 sowie der teilweisen 
Umzonung der Grundstücke Nr. 647 und 1664 in die 
Zentrumszone (ES III) und dem Bebauungsplan Luzerner-
strasse soll die planerische Voraussetzung für die Er-
stellung der im Bebauungsplan ausformulierten Gebäude-
volumen geschaff en werden. 

Kein Zusammenhang mit der Gesamtrevision Ortsplanung
Zwischen dem Bebauungsplan Luzernerstrasse und der Teil-
zonenplanänderung mit Anpassung des Bau- und Zonen-
reglements besteht kein Zusammenhang mit der laufenden 
Gesamtrevision der Ortsplanung. Es handelt sich bei beiden 
Geschäft en um selbständige Verfahren, über welche die 
Sti mmberechti gten separat beschliessen können.
Es ist noch nicht bekannt, zu welchem Zeitpunkt der neue 
Zonenplan und das neue Bau- und Zonenreglement in Kraft  
treten werden. Beabsichti gt ist, diese im Frühjahr 2024 an 
der Urne zur Beschlussfassung zu unterbreiten.
Aufgrund dieser Ausgangslage und um zeitliche Verzöge-
rungen zu vermeiden, hat der Gemeinderat entschieden, 
den Sti mmberechti gten den Bebauungsplan Luzernerstras-
se und die Teilzonenplanänderung mit Anpassung des Bau- 
und Zonenreglements vor der Gesamtrevision an der Urne 
zu unterbreiten.

Mit dem Masterplan Meggen Zentrum hat der Gemeinderat sieben Gebiete innerhalb des Zentrums defi niert, in denen er die
Gestaltung und Entwicklung akti v begleiten will. Die lokalisierten Gebiete liegen einerseits entlang der Kantonsstrasse vom
Sunneziel bis zum Zentralschulhaus. Anderseits erstrecken sie sich vom Dorfzentrum bis ins Gebiet Bahnhof Meggen Zentrum.

Grafi k: Gemeinde Meggen

(1) Luzernerstrasse
(2) Schlössli
(3) Bahnhof Meggen Zentrum
(4) Schwerzi Ost
(5) Mühleweiher
(6) Zentrumserweiterung Süd
(7) Gestaltungs- und Betriebskonzept Zentrum
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Zonenplan Teiländerung Luzernerstrasse

Inhalte der Teilzonenplanänderung mit
Anpassung des Bau- und Zonenreglements
Anpassungen im Bau- und Zonenreglement (BZR)
Innerhalb des Bebauungsplanperimeters werden die be-
stehende Wohn- und Geschäft szone und die Zone für
öff entliche Zwecke durch die Zentrumszone (Ze) ersetzt. 
Die neue Zentrumszone bildet die Grundlage.

Der Bebauungsplan Luzernerstrasse besti mmt die zulässi-
gen Nutzungen.
Das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Meggen 
(Ausgabe Januar 2021) wird wie folgt angepasst resp. er-
gänzt (Änderungen in blau):

Teilzonenplanänderung und Bebauungsplan «Luzernerstrasse» 23. Feb. 2023
Meggen LU

Planungsbericht nach Art. 47 RPV Version 3.0
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Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen und in folgende Empfindlichkeits-
stufen (ES) gemäss Eidg. Lärmschutz-Verordnung eingeteilt:

Bauzonen ES
[…] […] […] […]

f)b) Gemischte Zonen
3-geschossige Wohn-/Geschäftszone
Kernzone
Zentrumszone

WG-3
Ke
Ze

III
III
III

[…] […] […] […]

1 Die Zentrumszone dient dem Erhalt, der Erneuerung und der Weiterentwick-
lung der bestehenden Bebauung an zentralen Lagen.

2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen zum Wohnen, für nicht oder 
mässig störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, für Kultur und Freizeit
sowie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

3 Gebäudevolumen, Gebäudeformen und Umgebungsgestaltung haben sich gut 
ins Orts- und Strassenbild einzugliedern. Die geschlossene Bauweise ist nur im 
Rahmen von Gestaltungs- und Bebauungsplänen zulässig.

4 Bei Neubauten und neubauähnlichen Umbauten entlang der Kantonsstrasse 
müssen die strassenseitigen Fassaden funktional und optisch auf den Strassen-
raum ausgerichtet sein. Im Geschoss auf Niveau der Kantonsstrasse sind in erster 
Bautiefe keine auf die Strasse orientierten Wohnungen gestattet.
5 Entlang der Kantonsstrasse gilt in erster Bautiefe das Niveau des angrenzenden 
Trottoirs als massgebendes Terrain.

6 Es gilt zusätzlich Folgendes:

7 Bei besonders guter Gestaltung und Eingliederung der Bauten und Anlagen 
kann die Gemeinde in der Zentrumszone bei Vorliegen von Bebauungsplänen,
ab einer Richtgrösse von 3'000 m2 Arealfläche, bis zu 6.00 m höhere Firsthöhen 
gewähren. In der Zentrumszone sind Bebauungspläne mit solchen Abweichun-
gen auf der Grundlage eines Qualitätsverfahrens mit wenigstens drei beurteilba-
ren Projektentwürfen von voneinander unabhängigen Verfassern zu erarbeiten.

§ 2 Zoneneinteilung

§ 7a Zentrumszone Ze

a) Firsthöhe 14.50 m
b) Grenzabstand 4.00 m* / 5.00 m

* Grenzabstand in erster Bautiefe bis max. 30.00 m im Bereich Kantons-
strasse.

c) Nutzung Die Gemeinde legt mit den Bebauungsplänen 
«Luzernerstrasse» und «Mühleweiher» die zu-
lässige Nutzung unter Berücksichtigung der pri-
vaten und öffentlichen Interessen fest.

d) Lärm-Empfindlichkeitsstufe III
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Allgemeines

Ein Bebauungsplan ist ein öffentlich-rechtliches Planungs-
instrument, welches die Bauvorschriften für ein bestimm-
tes Gebiet festlegt. Er erlaubt eine weitergehende Be-
bauung als mit der normalen Regelbauweise. Hingegen ist 
er an strengere Anforderungen bezüglich Qualität in Städte-
bau, Architektur, Erschliessung, Freiräumen sowie Umwelt-
schutz gebunden. Die bestehende Zonenordnung kann den 
Auftrag des verdichteten Bauens nicht ermöglichen.
Der Bebauungsplan Luzernerstrasse bildet die rechtliche 
Grundlage für die Entwicklung des Areals. Basierend auf 
dem Masterplan fanden im Jahr 2017 erste Gespräche mit 
den beiden Grundeigentümerschaften des Areals Luzerner-
strasse statt, um eine gemeinsame Planung des Areals zu 
ermöglichen. Im Februar 2019 wurde eine Machbarkeits-
studie ausgearbeitet.
Da zu Beginn des Verfahrens unterschiedliche Absichten 
bezüglich der Realisierungszeitpunkte bestanden, wurde 
ein Entwurf gesucht, welcher eine künftige Bebauung auf-
zeigt und in unterschiedlichen Etappen realisiert werden 
kann.
Innerhalb des Projektperimeters befinden sich auch die Par-
zellen Nr. 208, 647 und 1664 der Gemeinde. Weil die schul- 
und familienergänzenden Tagesstrukturen seit langem an 
ihre Kapazitätsgrenzen stossen, beabsichtigt die Gemeinde, 
diese so bald wie möglich innerhalb des Areals der Luzer-
nerstrasse zu realisieren. Zur Umsetzung des Bauvorhabens 
sollen mit der Blumen Muggli AG ein Flächenabtausch und 
ein Landerwerb erfolgen. Die dazu erforderlichen Absichts-
erklärungen wurden unterzeichnet. Die daraus resultieren-
den Parzellenmutationen sollen nach erfolgter Abstimmung 
vorgenommen werden. 
Gemeinsam mit den betroffenen Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümern wurde der Projektperimeter defi-

niert und daraufhin beschlossen, einen Projektwettbewerb 
nach der Ordnung SIA 142 im Auftrag der Gemeinde durch-
zuführen.
Im März 2020 erfolgte die Auswahl der teilnehmenden
Planerteams mit Kernkompetenzen in den Bereichen Archi-
tektur/Städtebau und Landschaftsarchitektur im Rahmen 
einer Präqualifikation. Es wurden neun Teams ausgewählt, 
welche alle einen Projektvorschlag einreichten.
Im August 2020 entschied das Preisgericht über die ein-
gereichten Projektvorschläge und vergab dem Projekt 
«GUSTAV» der Meyer Gadient Architekten AG, Luzern und 
der freiraumarchitektur gmbh, Luzern den 1. Rang. Weiter 
empfahl das Preisgericht das Projekt einstimmig zur Weiter-
bearbeitung und Ausführung.
In der Folge wurde das Siegerprojekt gemäss den Empfeh-
lungen des Beurteilungsgremiums zusammen mit den 
Grundeigentümerschaften weiterentwickelt und in ein Richt-
projekt überführt. Darauf aufbauend wurde der Bebau-
ungsplan Luzernerstrasse mitsamt den Sonderbauvorschrif-
ten ausgearbeitet.
Dieser liegt nun der Stimmbevölkerung vor und stellt eine 
Bebauung gemäss der städtebaulichen Idee des Richtprojek-
tes sicher. Mit diesem sollten insbesondere die formulierten 
Ziele betreffend Identität, Durchwegung, Nutzungsvertei-
lung, Etappierungsmöglichkeiten und Umgebungsgestaltung
umgesetzt werden. 
Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens galt es, ein mög-
liches Bebauungsmuster über das ganze Areal, unabhängig 
der heute bestehenden Parzellengrenzen, aufzuzeigen.
Bezogen auf die heute bestehenden Parzellen weist das 
Projekt unterschiedliche Nutzungsdichten auf. Zum Aus-
gleich dieser Nutzungsdichten erfolgen nach der Urnen-
abstimmung entsprechende Grenz- und Flächenberei-
nigungen, damit alle Parzellen innerhalb des im Wett-
bewerbverfahren festgelegten Perimeters über dieselbe 

Bebauungsplan Luzernerstrasse Teilrevision Ortsplanung Bebauungsplan Luzernerstrasse Teilrevision Ortsplanung

Nutzungsdichte verfügen. Die entsprechenden Flächen-
mutationen liegen im Entwurf vor.
Der vorliegende Bebauungsplan entspricht den planungs-
rechtlichen Anforderungen des Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) des Kantons Luzern ergänzend zur gleichzeitig fest-
gelegten Zentrumszone. Da die zulässige Dichte mit Baube-
reichen und Gesamthöhen bzw. Höhenkoten festgelegt wird, 
muss weder eine Ausnützungsziffer (AZ) noch eine Über-
bauungsziffer (ÜZ) festgelegt werden. Beim Bebauungs-
plan und den Sonderbauvorschriften (vgl. Anhang B) handelt 
es sich um rechtsverbindliche Bauvorschriften für das Areal 
Luzernerstrasse. Allfällige Änderungen des Bebauungsplans 
oder der Sonderbauvorschriften müssen erneut den Stimm-
berechtigten zum Beschluss vorgelegt werden.

Projektidee

Mit dem vorliegenden Projekt soll für den Strassenzug der 
Luzernerstrasse eine eigene Identität geschaffen werden, 
welche sich gut in das bestehende Siedlungsgebiet von 
Meggen einfügt. Die Gesamtkonzeption des Entwurfs be-
ruht auf Gebäudekompositionen, welche mit Ausnahme 
von Haus D jeweils über ein Dorf- und ein zurückversetztes 
Gartenhaus verfügen.
Mit einfachen vier- bis sechsgeschossigen Volumen qua-
dratischen Zuschnitts ordnet sich die Überbauung selbst-
bewusst und doch äusserst selbstverständlich in die Reihe 
der Bauten entlang der Luzernerstrasse ein. Ein gedeckter 
mittiger Durchgang im Erdgeschoss schafft eine sinnvolle 
Erschliessung und eine gute Durchlässigkeit zum dahinter-
liegenden Freiraum der Sportfelder.
In der Mitte dieser neuen Überbauung bildet ein kleiner 
öffentlicher Park eine Zäsur, welche in unmittelbarer Nähe 
zur Bushaltestelle und in der Achse der Fussverbindung der 
Sportplätze platziert ist. Ein sechsgeschossiges Haus be-

Gemeinde Meggen

Bebauungsplan «Luzernerstrasse»

Öffentliche Auflage vom 13. März 2023 bis 11. April 2023

An der Urnenabstimmung beschlossen am ………………….

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber

Situationsplan 1:500

Vom Gemeinderat am 1. März 2023 zur öffentlichen Auflage verabschiedet

………………………………………………...

Urs Brücker Daniel Ottiger

Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. …………………. am …………………. genehmigt.
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B 10 2670488,294 1210818,898

11 2670493,881 1210803,054

12 2670509,724 1210808,641

13 2670507,197 1210815,808

14 2670504,138 1210824,484
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40 2670655,997 1210860,22

F 41 2670674,733 1210894,289

42 2670680,819 1210877,031

43 2670696,569 1210882,585

44 2670693,509 1210891,261

45 2670695,018 1210891,793

46 2670691,992 1210900,375

47 2670709,353 1210896,848

48 2670714,94 1210881,004

49 2670699,096 1210875,417

59 2670540,249 1210844,463

60 2670538,123 1210850,492

61 2670561,512 1210858,739

62 2670563,638 1210852,71

63 2670589,464 1210861,817

64 2670587,358 1210867,789

65 2670615,226 1210877,616

66 2670617,332 1210871,644

67 2670629,323 1210875,873

68 2670627,197 1210881,901

69 2670650,586 1210890,149

70 2670652,712 1210884,12

71 2670675,487 1210892,151

72 2670714,208 1210883,079

73 2670732,338 1210889,472

74 2670735,346 1210880,969

75 2670698,128 1210867,639

76 2670694,67 1210877,443

77 2670673,781 1210870,077

78 2670677,247 1210860,248

79 2670651,03 1210851,001

80 2670647,563 1210860,832

81 2670558,866 1210829,556

82 2670562,194 1210820,118

83 2670535,942 1210810,969

84 2670532,648 1210820,311

85 2670515,909 1210814,408

86 2670519,164 1210805,175

87 2670492,664 1210796,731

88 2670489,691 1210805,163

89 2670469,474 1210798,034

90 2670471,95 1210791,013

91 2670444,569 1210782,649

92 2670436,806 1210785,644

U 50 2670430,874 1210802,467

51 2670448,887 1210808,819

52 2670445,686 1210817,896

53 2670473,153 1210827,582

54 2670475,279 1210821,553

55 2670497,292 1210829,315

56 2670495,166 1210835,344

57 2670518,554 1210843,591

58 2670520,68 1210837,563

………………………………………………..

Lage schematisch

x.xx m Vermassung

Lage schematischÖffentliche Rad- und Fusswegverbindung
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N
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P Autoabstellplätze (Kunden- und Kurzzeitparkplätze) Lage schematisch

Inhalte des Bebauungsplans Luzernerstrasse

Bebauungsplan Luzernerstrasse: Gebäudekompositionen mit je einem Dorf- und Gartenhaus
mit Ausnahme von Haus D.

Schul- und
familien-
ergänzende
Tagesstrukturen
Luzerner-
strasse 14

Luzernerstrasse

Rüeggisw
ilstrasse

Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen
Die Gemeinde unterstützt Megger Familien mit  schul- 
und familienergänzenden Tagesstrukturen. Angebo-
ten werden vier Betreuungselemente. Weil die Nach-
frage stetig steigt, muss die Gemeinde zusätzliche 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die Gemeinde 
plant innerhalb des Projektperimeters Bebauungsplan  
Luzernerstrasse einen Neubau, welcher auf Niveau 
Untergeschoss mit dem Haus Luzernerstrasse 14 ver-
bunden werden soll.

spielt den Freiraum und rhythmisiert die Bebauung. Nebst 
diesem Haus bildet das Dorfhaus A an der westlichen Kreu-
zung mit seinen sechs Geschossen einen weiteren Schwer-
punkt des Areals.
Mit der offenen Bebauungsstruktur werden eine hohe 
Durchlässigkeit und eine willkommene Durchwegung ge-
schaffen, welche die Luzernerstrasse mit den Sportplät-
zen und dem dahinterliegenden Quartier verwebt und ein
attraktives grünes Wohnumfeld anbietet.
Mit dem Projekt werden total rund 80 Wohnungen unter-
schiedlicher Grösse ermöglicht. Für die Realisierung der 
Neubauten gelten energetisch erhöhte Anforderungen und 
die Vorgabe, dass alle Dächer mit Photovoltaikanlagen  aus-
gestattet werden müssen.  Beinahe alle Dächer der Neubau-
ten werden mit Graben- oder Paralleldächern ausgeführt.
Die in den Sonderbauvorschriften (vgl. Anhang B) formu-
lierten Vorgaben zur Gestaltung und Nutzung der Bauten 
sowie der Umgebungsanlagen sollen dazu dienen, auch bei 
der Umsetzung den hohen Ansprüchen einer solchen Über-
bauung gerecht zu werden.

Öffentlicher
ParkA

A
B

B

C

C
D

E

E F

F
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BÄUME BESTANDPARKBÄUME
Z.B.TILIA CORDATA
TILIA PLATYPHYLLOS
ACER PSEUDOPLATANUS
ACER CAMPESTRE
QUERCUS FRAINETTO
LIRIODENDRONTULIPIFERA
JUGLANS REGIA

STRASSENBÄUME
Z.B. CELTIS AUSTRALIS
TILIA CORDATA
QUERCUS CERRIS
ULMUS 'LOBEL'
ACER PLATANOIDES

GARTENGEHÖLZE
Z.B. ACER MONSPESSULANUM
CORNUS MAS
MAGNOLIA SOULANGEANA
MALUSTSCHONOSKII
FRAXINUS ORNUS MECSEK
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Luzernerstrasse

NACHWEIS SPIELFLÄCHEN UND FREIZEITANLAGEN

BEDARF SPIELFLÄCHE
GEMÄSS PBG § 158 (88 WE x 15M2)

SPIELFLÄCHE PROJEKTIERT 2'055 M2

1'320 M2

LEGENDE

ORIENTIEREND

PERIMETER GESTALTUNGSPLAN

PARZELLENGRENZE

ERSCHLIESSUNG / ENTSORGUNG

HÖHEN GEM.ARCHITEKT

HÖHEN PROJEKTIERT

HÖHEN

ZUGANG GEBÄUDE

ZUFAHRT EINSTELLHALLE

KANTE EINSTELLHALLE
(GEM.RICHTPROJEKTARCH.)

SICHTWINKEL

BELÄGE / MAUERN

HARTBELAG BEFAHRBAR
Z.B.:ASPHALT

HARTBELAG MINERALISCH
Z.B.: KIES

MAUER MIT ZAUN

GRÜNFLÄCHEN

ZUFAHRTANLIEFERUNG

ENTSORGUNG
STELLFLÄCHE ENTSORGUNGSFAHRZEUG
5 M X 16 M

LINIENABBRUCH

HARTBELAG BEFAHRBAR
Z.B.:ASPHALT EINGESTREUT

HARTBELAG SICKERFÄHIG
Z.B.: RASENLINER

ZUFAHRT ENTSORGUNG

HÖHEN BESTAND0.00

0.00

0.00

PFLANZABSTAND KANTONSSTRASSE 1M

PFLANZABSTAND KANTONSSTRASSE 1.5M

UMGEBUNGSPLAN, M 1:250

LEGENDE

ENTSORGUNG
STELLFLÄCHE ENTSORGUNGSFAHRZEUG
5 M X 16 M

PFLANZABSTAND KANTONSSTRASSE 1M

PFLANZABSTAND KANTONSSTRASSE 1.5M

SCHEMA SPIELFLÄCHEN UND FREIZEITANLAGEN, M 1:1000SCHEMA ZONIERUNG, M 1:1000 SCHEMA FEUERWEHRSTELLFLÄCHEN, M 1:1000SCHEMA GEHÖLZE, M 1:1000
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MAUER MIT ZAUN
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STRASSENBÄUME
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PFLANZFLÄCHE

PARKBÄUME

GEHÖLZE BESTAND
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UNTERFLURCONTAINER

SPIELELEMENTE
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DECKENLEUCHTE

GEHÖLZEABBRUCH
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ZUFAHRT PARKHAUS

ANLIEFERUNG

RÜEGGISWILSTRASSE

KÜSSNACHT

LUZERN

BAHNHOF
MEGGEN ZENTRUM

ANLIEFERUNGPP

PP
5 STK.
(1IV)

4 STK.

PP

4 STK.
(1 IV)

10 STK.

10 STK.

10 STK.10 STK.
10 STK.

10 STK.

10 STK.
20 STK.

20 STK.

PP

FUSSWEGVERBINDUNGEN

VELOVERBINDUNGEN

ANLIEFERUNG

LEGENDE

KURZZEITPARKPLATZ MIV BESUCHER

EIN-/AUSFAHRT ESH

SCHEMA ERSCHLIESSUNG, M 1:1000

PP

ANLIEFERUNG

KURZZEITPARKPLATZ MIV BESUCHER

PARKPLATZ VELO BESUCHER

ENTSORGUNG

GARTEN

ANFORDERUNGEN

• Sockelmauer mit Staketenzaun alsTrennelement zum öffentlichen Raum
• Gewährleistung von beschatteten Aufenthaltsbereichen
• Anforderungen an Spielmöglichkeiten gem. Merkblatt "Grundlage für
kinderfreundlicheWohnumfelder" der Fachstelle Spielraum, Bern
• Durchgehend bespielbare Rasenfläche

Die Gartenhäuser liegen abgesetzt vom Strassenraum in gefassten
eingegrünten Gartenräumen, welche von den Bewohner gemeinschaftlich
genutzt werden können. DieWege weiten sich zu Spiel- und
Aufenthaltsbereiche, welche durch eingestreute Gehölze beschattet sind.
Sitzmöglichkeiten dienen alsTreffpunkt für die Bewohner.AmWegenetz
angrenzend befinden sich ebenerdige Spielrasenflächen, die als offene,
durchgehende Bewegungsfläche ausgebildet und nur in den Randbereichen
durch Gehölzstrukturen gefasst sind. Strassenseitig treten die Gärten als
klassischeVorgärten in Erscheinung. Sockelmauern mit Gartenzaun schaffen
eine klare Zonierung zwischen privatem und öffentlichem Raum.

G VORZONE

ANFORDERUNGEN

• Begrünter Strassenraum mit Grossbäumen
• Kurzzeitparkplätze für Gewerbe
• Gewährleistung der Anlieferung, Entsorgung, Rettungskorridore
• Attraktive und sichereTrottoirführung
• Angebot an Sitzmöglichkeiten

Die Dorfhäuser mit publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen
präsentieren sich am Strassenraum und erhalten grosszügigeVorplätze mit
Kurzzeitparkplätzen. DieseVorzonen dienen nicht nur der Erschliessung der
Gebäude für Fussgänger und Anlieferung, sie sind ebenfalls Teil der neuen
Trottoirführung. Situativ gepflanzte Strassenbäume rhythmisieren den
Strassenraum, gelegentliche Sitzbänke aktivieren den Raum. Bewusst wird der
Charakter einer vielgestaltigen Dorfstrasse mit vor- und rückspringenden
Fluchten und situativ eingestreuten Baumvolumen gesucht.

V ÖFFENTLICHER PARK

ANFORDERUNGEN

• Anforderungen an Spielmöglichkeiten gem. Merkblatt "Grundlage für
kinderfreundlicheWohnumfelder" der Fachstelle Spielraum, Bern
• Gewährleistung von beschatteten Bereichen
• Angebot an Sitzmöglichkeiten

Eingefügt in die Abfolge vonVorgärten undVorplätzen liegt direkt an der
Bushaltestelle eine öffentliche Parkanlage mit Spielplatz und Parkcafé.
Integriert in der Parkanlage befindet sich eine grosse Spielfläche für Kinder
und Kleinkinder. Ein grosszügiges Baumdach spendet Schatten
unterschiedliche Spielgeräte. Die Bepflanzung des Parks wird über der
Einstellhalle durch Überhöhungen sichergestellt. Diese sanften Hügel
schirmen den Park gegen die Strasse leicht ab. DesWeiteren sind
Sitzelemente im Park angeordnet, die als Treffpunkt dienen.

P RÜCKLIEGENDE ERSCHLIESSUNG

ANFORDERUNGEN

• Hindernisfreie Erschliessung
• Ausdifferenzierung kleiner Platz- und Spielplatzsituationen mit
Sitzgelegenheiten und Solitärgehölzen

Rückliegend befindet sich einWeg zur Erschliessung der Sportfelder, welcher
auch als Schulweg der umliegenden Quartiere genutz wird.
Die hindernisfreie und vomVerkehr befreite Erschliessung mit daran
angebunden Aufenthaltsräumen bildet einen qualitätsvollen, linearen
Freiraum.
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Sicht auf Trottoir (Fussgänger / fäG)
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BRUNNEN

SPIELPLATZ

SOCKELMAUER MIT STAKETENZAUN SOCKELMAUER MIT STAKETENZAUN

FINNENBAHN AUS BESTAND VERLEGT

LAUFBAHN
VERLEGT

PLATTENBELAG MIT
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Kantonale Vorprüfung und öffentliche Mitwirkung

Kantonale Vorprüfung

Die vorliegende Teilrevision Ortsplanung, Bebauungsplan 
Luzernerstrasse, wurde mit Beschluss des Gemeinderates 
vom 18. Mai 2022 dem Kanton, gestützt auf § 19 Abs. 1 
PBG; § 4 Abs.1 PBV, zur Vorprüfung eingereicht. Die kan-
tonale Vorprüfung wurde mit dem Vorprüfungsbericht vom 
7. Februar 2023 abgeschlossen.

Mitwirkung

Gemäss dem ordentlichen Verfahren zur Nutzungsplan-
änderung führte der Gemeinderat parallel zur kantonalen 
Vorprüfung, gestützt auf § 6 des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG), die Information und Mitwirkung der Bevölke-
rung durch.

Gleichzeitig mit der Einreichung der Unterlagen zur Vor-
prüfung beschloss der Gemeinderat am 4. Mai 2022 die 
Durchführung der öffentlichen Mitwirkung.
Auf der Website www.meggen-gestalten.ch wurde die 
Megger Bevölkerung über die Durchführung der öffent-
lichen Mitwirkung informiert.
Alle Dokumente lagen vom 7. Juni bis 3. Juli 2022 beim 
Bauamt Meggen auf und konnten auch auf www.meggen-
gestalten.ch eingesehen werden.
Alle Interessierten konnten schriftlich und begründet beim 
Bauamt Meggen Stellung nehmen und Anregungen ein-
geben.
Innert der Mitwirkungsfrist ging beim Bauamt Meggen eine 
Eingabe ein. Aus der Mitwirkung heraus ergaben sich je-
doch keine Anpassungen der Unterlagen.

Öffentliche Auflage Bebauungsplan Luzernerstrasse

Öffentliche Auflage 

Der Gemeinderat hat das Ergebnis der Mitwirkung und 
den Vorprüfungsbericht vom 7. Februar 2023 zur Kennt-
nis genommen und die Unterlagen mit Beschluss vom 
1. März 2023 zur öffentlichen Auflage (§ 61 Abs. 1 PBG) 
verabschiedet. Gegenstand des Auflageverfahrens gemäss
§ 61 Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern (PBG) 
mit Möglichkeit zur Einsprache waren folgende Unterlagen:

Verbindliche Dokumente
– 01 Teiländerung Bau- und Zonenreglement
– vom 23. Februar 2023
– 02 Teiländerung Zonenplan 1:2‘000
– vom 23. Februar 2023
– 03 Situationsplan 1:500 vom 23. Februar 2023
– 04 Sonderbauvorschriften vom 23. Februar 2023

Orientierende Dokumente
– 01 Vorprüfungsbericht Kanton vom 7. Februar 2023
– 02 Raumplanungsbericht vom 23. Februar 2023
– 03 Mitwirkungsbericht vom Februar 2023
– 04 Richtkonzept Architektur Situationsplan
– vom 7. November 2022
– 05 Richtkonzept Architektur Grundrisse
– vom 7. November 2022
– 06 Richtkonzept Architektur Schnitte
– vom 7. November 2022
– 07 Richtkonzept Umgebung vom 7. November 2022
– 08 Mobilitätskonzept vom 5. Mai 2022
– 09 Lärmgutachten vom 3. Mai 2022
– 10 Gutachten Geologie vom 1. Mai 2018
– 11 Bericht Preisgericht vom 21. September 2020

Geringfügige Änderungen der
Sonderbauvorschriften aufgrund neuer 
Erkenntnisse nach der öffentlichen Auflage 

Als Energiestadt mit dem Label Gold fördert die Gemeinde 
Meggen die innovative und zukunftsorientierte Realisierung 
von Bauten. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen,
Absatz 1 von Artikel 10 der Sonderbauvorschriften zum Be-
bauungsplan Luzernerstrasse anzupassen und die folgen-
de Vorgabe zu streichen: PV-Module in den Fassaden sind 
nicht gestattet.
Zudem hat sich der Gemeinderat aufgrund der erschwer-
ten Beschaffung von Bäumen dazu entschieden, Absatz 5 
von Artikel 13 dahingehend anzupassen, dass Pflanzungen
einen Stammumfang von mindestens 25 cm in 1 m Stamm-
höhe aufzuweisen haben.

Dokumente auf www.meggen-gestalten.ch

Die verbindlichen und orientierenden Dokumente lagen 
während 30 Tagen, vom 13. März bis 11. April 2023, beim 
Bauamt Meggen während der ordentlichen Öffnungszeiten 
zur Einsicht öffentlich auf und konnten online auf der Web-
site www.meggen-gestalten.ch eingesehen werden.

QR-Code:
Direktlink zur Website
www.meggen-gestalten.ch

Keine Einsprachen

Zum Bebauungsplan Luzernerstrasse und zur Teilrevision 
Ortsplanung Meggen mit Anpassung des Bau- und Zonen-
reglements gingen keine Einsprachen ein. 

In seiner Würdigung legt der Kanton dar, dass ins-
gesamt eine überzeugende städtebauliche Lösung
vorliege, welche den verkehrlichen, freiräumlichen
und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen sowie den 
räumlichen Gegebenheiten des Areals gerecht werde.

Begrüsst werden einerseits die sorgfältige Freiraum-
gestaltung und andererseits das Bebauungskonzept. Die-
ses überzeuge durch die Anordnung in der ersten Reihe 
mit mehrheitlich fünfgeschossigen punktförmigen «Dorf-
häusern», zu denen jeweils in einer zweiten Reihe zurück-
versetzte «Gartenhäuser» angebaut werden.

Einordnung ins Dorfbild von Meggen
Die Anordnung der Gebäude erlaube Sichtbeziehungen 
zur dahinterliegenden Sportanlage. Die Bebauungsstruk-

tur sei an die ursprünglichen Dorfhäuser angelehnt und 
ordne sich ins Dorfbild von Meggen ein.
Ebenso wurde gewürdigt, dass Wohnungen unterschied-
licher Grösse angeboten werden und diese sich flexibel für 
Familien- oder Alterswohnungen anpassen lassen.
Abschliessend kann dem Bericht entnommen werden, 
dass der im Entwurf vorliegende Bebauungsplan Luzer-
nerstrasse und die Teiländerung des Zonenplans ins-
gesamt als gut und weitgehend vollständig erarbeitet
sowie als grösstenteils recht- und zweckmässig beurteilt 
werden und mit den kantonal- und bundesrechtlichen 
Grundlagen und Vorgaben übereinstimmen.
Die Vorlage könne daher weiterbearbeitet und für die
Beschlussfassung vorbereitet werden.
Nach der Verabschiedung seien die Unterlagen dem
Regierungsrat zur Genehmigung einzureichen.

Bebauungsplan Luzernerstrasse, Teilrevision
Ortsplanung Meggen: Würdigung durch Kanton
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Bericht der Controlling-Kommission an die
Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen
Als Controlling-Kommission haben wir den rechtsetzenden 
Erlass Bebauungsplan Luzernerstrasse, Teilrevision Orts-
planung Meggen mit Anpassung des Bau- und Zonenregle-
ments gemäss dem gesetzlichen Auftrag (§ 60 Abs. 2 GO) 
beurteilt.
Unserer Meinung nach entspricht die Vorlage den strategi-
schen Zielsetzungen der Gemeinde Meggen. Mit dem Be-
bauungsplan Luzernerstrasse wird die Grundlage für eine 
gestalterisch und nutzungstechnisch durchdachte Aufwer-
tung und Weiterentwicklung der Zentrumszone geschaffen.
Besonders hervorzuheben ist die angedachte Erweiterung 
der schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen auf 
einem der gemeindeeigenen Grundstücke, was angesichts 
der stetig wachsenden Nachfrage einem ausgewiesenen 
Bedürfnis entspricht.
Die gesetzlichen und raumplanerischen Rahmenbedingun-
gen wurden detailliert aufgearbeitet und sind transparent 
dargestellt. Eine positive Vorprüfung der kantonalen Stellen 
liegt vor.

Daher empfehlen wir den Stimmberechtigten der Gemeinde 
Meggen, den rechtsetzenden Erlass Bebauungsplan Luzer-
nerstrasse, Teilrevision Ortsplanung Meggen mit Anpassung 
des Bau- und Zonenreglements zu genehmigen.

Meggen, im September 2023

CONTROLLING-KOMMISSION
DER GEMEINDE MEGGEN

Der Präsident:
Alain Bachmann

Die Mitglieder:
Thomas Affolter
Bruno Landolt
Brigitte Lötscher
Roland Stucki

Antrag des Gemeinderates an die
Stimmberechtigten
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Annahme des Bebauungsplans Luzernerstrasse und der Teilrevision
Ortsplanung Meggen mit Anpassung des Bau- und Zonenreglements.

Wie geht es weiter?

Rechtsmittel

Der Beschluss der Stimmberechtigten kann innert 20 Tagen 
seit dem Abstimmungstag mit Beschwerde beim Regie-
rungsrat angefochten werden (§ 63 Abs. 3 PBG).

Genehmigung durch den Regierungsrat

Sobald diese Vorlage von den Stimmberechtigten beschlos-
sen ist, unterbreitet der Gemeinderat die Teilrevision Orts-
planung, Bebauungsplan Luzernerstrasse, dem Regierungs-
rat zur Genehmigung (§ 64 Abs. 1 PBG).

Inkrafttreten und Rechtswirkung

Die Teilrevision Ortsplanung, Bebauungsplan Luzerner-
strasse, tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat 
in Kraft. Mit der Genehmigung entscheidet der Regierungs-
rat auch über allfällige Beschwerden (§ 64 Abs. 1 PBG).

Abstimmungsempfehlung des Gemeinderates

Grundstein für innere Verdichtung

Mit der Zustimmung zur Teilzonenplanänderung mit Anpas-
sung des Bau- und Zonenreglements und dem Erlass des 
Bebauungsplans Luzernerstrasse wird der Grundstein für 
eine innere Verdichtung, Aufwertung und Neugestaltung 
des Areals Luzernerstrasse gelegt.
Mit der Teilzonenplanänderung mit Anpassung des Bau- und 
Zonenreglements und dem Bebauungsplan Luzernerstrasse 
werden die baurechtlichen Grundlagen geschaffen, welche
eine Zentrumsentwicklung im Sinne des Masterplans
Meggen Zentrum ermöglichen.
Der Bebauungsplan bietet die Chance, ein neues, belebtes 
und zentrumsnahes Wohnquartier mit Gewerbenutzung 
zu schaffen, welches Raum zur Erholung, zum Wohnen, für 

Gewerberäume, für Dienstleistungsflächen und vielfältige 
öffentliche Nutzungen bietet.

Aufwertung entlang der Kantonsstrasse

Der Bebauungsplan berücksichtigt die öffentlichen In-
teressen der Megger Bevölkerung und ermöglicht eine
attraktive Aufwertung entlang der Kantonsstrasse.

Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der 
Vorlage zuzustimmen.
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59 2670540,249 1210844,463
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Gemeinde Meggen

Bebauungsplan «Luzernerstrasse»

Öffentliche Auflage vom 13. März 2023 bis 11. April 2023

An der Urnenabstimmung beschlossen am ………………….

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber

Situationsplan 1:500

Vom Gemeinderat am 1. März 2023 zur öffentlichen Auflage verabschiedet

………………………………………………...

Urs Brücker Daniel Ottiger

Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. …………………. am …………………. genehmigt.

Koordinaten Baubereiche (VERBINDLICH)
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31 2670620,121 1210853,963

E 32 2670631,634 1210879,092
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Luzernerstrasse, Fahrtrichtung Luzern. Im Vordergrund rechts das Haus Luzernerstrasse 14, in welchem die schul- und
familienergänzenden Tagesstrukturen «monami» untergebracht sind.
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Art. 13 
Bepflanzung 

Bebauungsplan Luzernerstrasse, Sonderbauvorschriften - Offentliche Auflage 1 23.02.2023 

Kleinbauten, Anlagen und Möblierungen sind zulässig, wenn diese gut gestaltet 
sind und sich in die Umgebung eingliedern. 
4 Der Umgebungsbereich «Garten 1, 2, 3, 4, 5» dient als nicht öffentliche gemein
same Aussenfläche für die Quartiergemeinschaft der angrenzenden Nutzungen. 
Sie sind als Grünräume auszugestalten und durch eine Sockelmauer von max. 
0.60 m Höhe mit zusätzlichem Staketenzaun bis max. 1.50 m Höhe abzugrenzen. 
Durchgänge sind zulässig. Innerhalb des Bereichs sind private Aussenflächen (z.B. 
Gartensitzplätze) nicht zulässig. Kleinbauten sind mindestens dreiseitig offen, mit 
maximal 20 m2 Fläche zu gestalten und im nördlichen Drittel anzuordnen. Anla
gen und Möblierungen in Zusammenhang mit der Umgebungsgestaltung sind 
gestattet, wenn diese gut gestaltet sind und sich in die Umgebung eingliedern. 
5 Die Spiel- und Freizeitflächen gemäss § 158 PBG sind vollständig innerhalb des 
Bebauungsplanperimeters in den Umgebungsbereichen «Öffentlicher Park» und 
«Garten 1, 2, 3, 4, 5» gemäss Situationsplan 1:500 funktional und zweckmässig 
(zusammenhängende Flächen) zu erstellen. Eine Kompensationszahlung ist aus
geschlossen. 

1 Für die Bepflanzung ist das Richtprojekt «Umgebung» (siehe Art. 3, Abs. 2 SBV) 

wegleitend. 
2 Die Umgebungsbereiche sind mit mindestens 60 % einheimischen, standortge
rechten Pflanzenarten zu gestalten. lnvasive Neophyten sind nicht zulässig. Die 
Bepflanzung muss in ihrer Gesamtheit nachweislich zu einer ökologischen Auf
wertung beitragen. 
3 Mindestens 90 % der gemäss Richtprojekt «Umgebung» dargestellten Bäume 

sind pro Umgebungsbereich zu realisieren. 
4 Die Bäume entlang der Kantonsstrasse sind unter Berücksichtigung der Ver

kehrssicherheit innerhalb des Abstandsbereichs von 1.00 m bis 1.50 m gemäss 

Richtprojekt «Umgebung» zu realisieren. 
5 Die Park- und Strassenbäume gemäss Richtprojekt «Umgebung» haben bei 

Pflanzung einen Stammumfang von mind. 25 cm in 1.00 m Stammhöhe aufzu

weisen. 
6 Die Bepflanzung muss spätestens ein Jahr nach Bezug der jeweiligen Bauten 

raumwirksam realisiert sein. 
7 Für die Bepflanzung muss genügend Wurzelraum (mind. 3.00 m3 Erde), auch

für die Park- und Strassenbäume, zur Verfügung stehen. 

plan:team I g 
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Bebauungsplan Luzernerstrasse Teilrevision Ortsplanung

Sti mmzett el

Dieses Schema darf nicht als Sti mmzett el verwendet werden.

Sti mmzett el
für die Urnenabsti mmung vom 26. November 2023

Antwort

Sti mmen Sie dem
Bebauungsplan Luzernerstrasse
und der Teilrevision Ortsplanung Meggen mit
Anpassung des Bau- und Zonenreglements zu?

Antrag des Gemeinderates zur
Urnenabsti mmung vom 26. November 2023
Der Gemeinderat beantragt den Sti mmberechti gten die Annahme des Bebauungsplans Luzernerstrasse und der Teilrevision
Ortsplanung Meggen mit Anpassung des Bau- und Zonenreglements.

Meggen, 27. September 2023
Gemeinderat Meggen
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Bebauungsplan Luzernerstrasse Teilrevision Ortsplanung

Wir beantworten gerne Ihre Fragen

HansPeter Hürlimann  Tel. 041 379 82 12
Gemeindeammann hanspeter.huerlimann@meggen.ch

Ruedi Imgrüth Tel.  041 379 82 47
Leiter Planung/Bau ruedi.imgrueth@meggen.ch

Informati onen
Weitere Exemplare dieser Botschaft  können am Schalter der Gemeindekanzlei im
Gemeindehaus bezogen und auf der Website www.meggen.ch heruntergeladen werden.

Die Akten zur Urnenabsti mmung liegen im Sinne von § 22 Abs. 1 des Sti mmrechtsgesetzes des
Kantons Luzern während zweier Wochen vor der Urnenabsti mmung bei der Gemeindeverwaltung
Meggen,
Bauamt, zur Einsichtnahme während der ordentlichen Öff nungszeiten auf.
Die Unterlagen sind zudem online unter www.meggen.ch aufgeschaltet.
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